
Das Entscheidende
Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits-, Steuer- und Sozialrecht

1. Gesetzliches Verbot anwaltlicher Erfolgs-
honorare muss Ausnahmen zulassen

Die Bundesrechtsanwaltsordnung untersagt Rechtsanwälten
Vereinbarungen, durch die eine Vergütung oder ihre Höhe vom
Ausgang der Sache oder vom Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit
abhängig gemacht wird oder nach denen der Rechtsanwalt einen
Teil des erstrittenen Betrages als Honorar erhält. Vergleichbare
Regelungen bestehen für Patentanwälte, für Steuerberater und
Steuerbevollmächtigte sowie für Wirtschaftsprüfer.
In einem Fall aus der Praxis machte eine Rechtsanwältin die
Verfassungswidrigkeit des Verbots anwaltlicher Erfolgshonorare
geltend. Sie war 1990 von zwei in den USA lebenden Mandanten
beauftragt worden, deren Ansprüche wegen eines in Dresden
gelegenen Grundstücks durchzusetzen, das dem Großvater der
Mandanten gehört hatte und von den nationalsozialistischen
Machthabern enteignet worden war. Der Rechtsanwältin wurde
angeboten, dass sie als Honorar ein Drittel des erstrittenen
Betrages erhalten sollte. In der Folgezeit erwirkte die
Beschwerdeführerin zugunsten ihrer Mandanten eine
Entschädigung in Höhe von insgesamt rund 150.000 Euro.
Hiervon erhielt sie absprachegemäß rund 50.000 Euro. Das
Anwaltsgericht bewertete die Streitanteilsvergütung als Verstoß
gegen die Grundpflichten eines Rechtsanwalts und erteilte der
Beschwerdeführerin deswegen einen Verweis. Sie wurde zur
Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 25.000 Euro verurteilt, die

der Anwaltsgerichtshof auf 5.000 Euro herabsetzte.
Die Verfassungsbeschwerde der Rechtsanwältin war teilweise
erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass das
gesetzliche Verbot mit dem Grundrecht auf freie Berufsausübung
insoweit nicht vereinbar ist, als das Gesetz keine Ausnahmen
vorsieht und damit das Verbot selbst dann zu beachten ist, wenn
der Rechtsanwalt mit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars
besonderen Umständen in der Person des Auftraggebers Rechnung
trägt, die diesen sonst davon abhielten, seine Rechte zu verfolgen.
Der Gesetzgeber hat bis zum 30.6.2008 eine Neuregelung zu
treffen. Bis dahin bleibt das gesetzliche Verbot anwaltlicher
Erfolgshonorare jedoch anwendbar.

2. Heimlicher Vaterschaftstest
zählt nicht vor Gericht

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 13.2.2007
entschieden, dass es dem Grundgesetz entspricht, wenn die
Gerichte die Verwertung heimlich eingeholter genetischer
Abstammungsgutachten wegen Verletzung des Rechts des
betroffenen Kindes auf informationelle Selbstbestimmung als
Beweismittel ablehnen. Der Gesetzgeber hat aber zur
Verwirklichung des Rechts des Vaters auf Kenntnis der
Abstammung seines Kindes von ihm (neben dem
Vaterschaftsanfechtungsverfahren) ein geeignetes Verfahren
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allein zur Feststellung der Vaterschaft bereitzustellen. Dem
Gesetzgeber wird daher aufgegeben, bis zum 31.3.2008 eine
entsprechende Regelung zu treffen. Der Verfassungsbeschwerde
lag der Fall einer Vaterschaftsanfechtungsklage zugrunde, die
auf einen heimlich eingeholten DNA-Vaterschaftstest gestützt
war. Die Zivilgerichte hatten die Verwertung des Gutachtens als
Beweismittel abgelehnt.

3. Gesundheitsreform 2007

Nachdem der Bundestag am 2.2.2007 das Gesetz zur Stärkung
des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung
beschlossen hat, stimmte der Bundesrat am 16.2.2007 ebenfalls
dieser Gesundheitsreform zu. Damit kann das Gesetz wie geplant
zum 1.4.2007 in Kraft treten. Einige Regelungen, wie die
Einführung des Gesundheitsfonds und die Änderungen des Rechts
der privaten Krankenversicherung, sollen jedoch erst später
wirksam werden.
Für die einzelnen Neuerungen ist folgender Zeitplan vorgesehen,
der hier – aufgrund der Vielzahl der Änderungen – nur
stichpunktartig aufgezählt werden soll:

2.2.2007: Wechsel von freiwillig gesetzlichen Kran-
kenversicherten (GKV-Versicherten) in die private
Krankenversicherung (PKV)

· Ein Wechsel in die PKV ist nur noch nach der sog. Drei-

Jahres-Regelung möglich. Diese besagt, dass das

regelmäßige Arbeitsentgelt in drei aufeinanderfolgenden

Kalenderjahren die Versicherungspflichtgrenze

überschreiten muss. Die GKV-Pflicht endet mit Ablauf

des dritten Jahres, wenn das Arbeitsentgelt auch im

Folgejahr über der Pflichtgrenze liegt.

Das bedeutet für alle, die nicht privat versichert waren

und in die PKV wechseln möchten, dass sie im Jahr

2004 = 46.350 Euro, im Jahr 2005 = 46.800 Euro, im

Jahr 2006 = 47.250 Euro und im Jahr 2007 = 47.700

Euro brutto mindestens als Jahresarbeitsentgelt erhalten

haben müssen.Wer in einem dieser Jahre nicht das

erforderliche Bruttoeinkommen hatte, kann im Jahr 2007

nicht die gesetzliche Krankenkasse kündigen und sich

privat versichern.

· Alle in der GKV Versicherten, die ihre gesetzliche

Krankenkasse jedoch noch bis zum 2.2.2007 gekündigt

haben und über der Pflichtversicherungsgrenze liegen

(47.700 Euro Jahresbrutto 2007), können noch in die

private Krankenversicherung wechseln.

1.4.2007: Pflicht zur Versicherung/Versicherungsschutz in der
gesetzlichen Krankenversicherung

· Versicherungspflicht in der GKV für Personen ohne
Absicherung im Krankheitsfall, die früher gesetzlich
versichert waren

· Absenkung des Mindestkrankenversicherungsbeitrags
für Selbstständige möglich

Medizinische Versorgung

· Ausweitung der ambulanten Versorgung durch Krankenhäuser
· Impfungen und Vater-/Mutter-Kind-Kuren sind

Pflichtleistungen
· Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung
· Erstattungsfähigkeit der häuslichen Krankenpflege in

Wohngemeinschaften und anderen neuen Wohnformen
· Zertifizierungspflicht für Rehabilitationseinrichtungen
· Finanzielle Beteiligung von Versicherten an den Folge-

kosten für medizinisch nicht indizierte Maßnahmen
(Schönheitsoperationen) u. v. m.

Integrierte Versorgung

· Förderung der flächendeckenden integrierten Versorgung
· Einbindung der Pflegeversicherung in die integrierte

Versorgung
· Abgabe von einzelnen Tabletten an bedürftige Patienten

u. v. m.

Wahlmöglichkeiten für Versicherte

· Neue Wahltarife für Versicherte für
besondere Versorgungsformen, Selbst-
behalte und Kostenerstattung

1.7.2007: Versicherungsschutz in der privaten
Krankenversicherung

· Verbesserter Standardtarif für Nicht-
versicherte, die dem PKV-System
zuzuordnen sind

1.7.2008: Spitzenverband der Krankenkassen

· Der Spitzenverband Bund ersetzt die Krankenkas-
senspitzenverbände

· Gründung eines medizinischen Dienstes auf Bundesebene
durch den Spitzenverband

1.11.2008: Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung

· Gesetzliche Festlegung eines allgemeinen, einheitlichen
Beitragssatzes

1.1.2009: Versicherungsschutz

· Pflicht zur Versicherung für alle
· Einführung eines Basistarifs in der PKV. Sie wird verpflichtet,

einen Basistarif zu bezahlbaren Prämien anzubieten, dessen
Leistungsumfang dem der GKV vergleichbar ist.
Risikozuschläge dürfen nicht erhoben werden

· Wechselmöglichkeit in den Basistarif jedes beliebigen PKV-
Unternehmens (bis 30.6.2009). Wer bereits privat
krankenversichert ist, kann bis zum 30.6.2009 in den Basistarif
eines Versicherungsunternehmens seiner Wahl wechseln.

II



Das Entscheidende - April 2007

WEISS GLIMM & KOLLEGEN · RECHTSANWÄLTE · ERLANGEN · BAMBERG

Wer 55 Jahre oder älter ist oder wer die Versicherungsprämie
nachweislich nicht mehr aufbringen kann, kann auch danach
noch den Basistarif wählen; dann allerdings nur noch innerhalb
des jeweiligen Versicherungsunternehmens. Wer ab dem
1.1.2009 einen PKV-Neuvertrag abschließt, erhält ein
Wechselrecht in den Basistarif jedes beliebigen PKV-
Unternehmens.

· Überführung des Standardtarifs in den neuen Basistarif
· Öffnung der Seekrankenkasse
· Start des Gesundheitsfonds und des neuen Risikostruktur-

ausgleichs für Krankenkassen
· Einführung des einheitlichen Beitragssatzes
· Einführung einer neuen vertragsärztlichen Euro-

Gebührenordnung
· Wahltarife für den individuellen Krankengeldanspruch

1.1.2011: Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung

· Bündelung des Beitragseinzugs

4.  Bezugsberechtigung des geschiedenen
 Ehegatten aus der privaten Renten-

versicherung

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH)
entschiedenen Fall aus der Praxis begehrte
ein Ehemann (Kläger) vom beklagten
Vers icherer  d ie  Auszahlung von
Versicherungsleistungen aus einer von seiner
v e r s t o r b e n e n  E h e f r a u  b e i  d e r

Versicherungsgesellschaft genommenen
Rentenversicherung. Zum Zeitpunkt des

Vertragsabschlusses zwischen der verstorbenen
Ehefrau und der Versicherung war diese in erster

Ehe mit einem anderen Mann verheiratet. Für die bei
Tod fällige Beitragsrückgewähr war in dem Versicherungs-

antrag als Bezugsberechtigter der „Ehegatte der versicherten
Person“ angegeben. Die erste Ehe der verstorbenen Ehefrau
wurde 1985 geschieden; von 1993 bis zu ihrem Tod war sie mit
dem Kläger verheiratet. Nach dem Tod der Ehefrau des Klägers
zahlte die Versicherung an den Mann aus erster Ehe
Versicherungsleistungen aus.
Die Benennung eines Bezugsberechtigten erfolgt durch einseitige
empfangsbedürftige Willenserklärung gegenüber dem Versicherer.
Gleiches gilt für die Erklärung einer etwaigen Aufhebung oder
Änderung der Bezugsberechtigung. Der Inhalt der Erklärung ist
durch Auslegung zu ermitteln, wobei auf das Verständnis des
Versicherers im Zeitpunkt ihrer Abgabe abzustellen ist. Die
Auslegung führt hier zu dem Ergebnis, dass der zum Zeitpunkt
der Erklärung 1979 in bestehender Ehe lebende Partner des
Versicherungsnehmers, also derjenige aus der ersten, geschiedenen
Ehe, begünstigt wurde. Diese Erklärung wird bei einer etwaigen
Scheidung der Ehe nicht „automatisch“ unwirksam.
Bitte beachten Sie! Für eine wirksame Änderung der
ursprünglichen Bezugsberechtigung zugunsten des Klägers
als neuer Ehemann wäre eine entsprechende Erklärung
gegenüber dem Versicherer erforderlich gewesen. Überprüfen

Sie Ihre Versicherungsverträge diesbezüglich! Unter
Umständen müssen diese an die neuen Lebensumstände
angepasst werden.

5. Domainname kann auch auf den Namen eines
Vertreters registriert werden

Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob es unter
bestimmten Umständen zulässig sein kann, einen fremden
Domainnamen für sich zu registrieren.
Der Bundesgerichtshof hat zunächst bestätigt, dass grundsätzlich
schon die Registrierung eines fremden Namens als Domainname
ein unbefugter Namensgebrauch ist, gegen den jeder Namensträger
unter dem Aspekt der Namensanmaßung vorgehen kann. Das
gilt jedoch nicht, wenn der Domainname im Auftrag eines
Namensträgers reserviert worden ist. Wegen des im Domainrecht
unter Gleichnamigen geltenden Prioritätsprinzips, wonach eine
Domain allein demjenigen zusteht, der sie zuerst für sich hat
registrieren lassen, müssen die anderen Namensträger aber
zuverlässig und einfach überprüfen können, ob eine derartige
Auftragsreservierung vorlag. Das ist insbesondere der Fall, wenn
unter dem Domainnamen die Homepage eines Namensträgers
mit dessen Einverständnis erscheint. Es sind aber auch andere
Möglichkeiten denkbar, wie die Auftragsregistrierung gegenüber
anderen Namensträgern in prioritätsbegründender Weise
dokumentiert werden kann.

6. Kostenerstattungsanspruch im Falle der
Selbstbeseitigung eines Fahrzeugmangels

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Käufer, der
einen Mangel an einem gekauften Kraftfahrzeug beseitigt, ohne
dem Verkäufer zuvor eine erforderliche Frist zur Nacherfüllung
gesetzt zu haben, die Kosten der Mängelbeseitigung nicht vom
Verkäufer erstattet verlangen kann.
In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass sowohl das
Recht des Käufers, den Kaufpreis zu mindern, als auch der
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, grundsätzlich
voraussetzen, dass der Käufer dem Verkäufer erfolglos eine
angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat. Diese
Voraussetzung war nicht erfüllt, weil der Käufer die Reparatur
hat ausführen lassen, ohne dem Verkäufer eine Frist zur
Nacherfüllung gesetzt zu haben.
Das Gesetz räumt dem Käufer keinen Aufwendungs-
ersatzanspruch im Falle der Selbstbeseitigung von Mängeln ein.
Der Gesetzgeber hat bei der Neuregelung der Mängelrechte des
Käufers durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz bewusst
von einem Selbstvornahmerecht auf Kosten des Verkäufers
abgesehen. Zudem ergibt sich aus dem geregelten Fristsetzungs-
erfordernis der Grundsatz des Vorrangs der Nacherfüllung
beziehungsweise aus der Sicht des Verkäufers eines „Rechts zur
zweiten Andienung“. Dieses Recht würde unterlaufen, wenn der
Käufer die Kosten der Mängelbeseitigung ohne vorherige
Fristsetzung ganz oder teilweise vom Verkäufer verlangen könnte.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass dem Verkäufer die
Möglichkeit einer Untersuchung und Beweissicherung genommen
wird, wenn er nach der vom Käufer durchgeführten Reparatur
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im Rahmen der Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs vor
„vollendete Tatsachen“ gestellt wird.

7. Versicherung zahlt nicht bei
gewaltlosem Einbruch

Der Versicherungsnehmer hat den Beweis für das äußere Bild
eines Einbruchdiebstahls nicht erbracht, wenn die Möglichkeit
offen bleibt, dass der Täter dadurch eingedrungen ist, dass er die
Wohnungstür ohne Gewaltanwendung durch einfachen Druck
gegen die Tür geöffnet hat. Zu diesem Entschluss kommt das
Oberlandesgericht Karlsruhe in seinem Urteil vom 16.11.2006.
Ein Einbruchdiebstahl im Sinne eines gewaltsamen Eindringens
in einen Raum setzt mindestens eine nicht unerhebliche
körperliche Kraftentfaltung voraus, durch die ein Zugangs-
hindernis beseitigt wurde.

8. Ausgleichungspflicht der Gesellschafter
bei Haftung eines GbR-Gesellschafters

Ein Ausgleichsanspruch gegen den Mitgesellschafter einer GbR
besteht nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen. Im Regelfall
kann ein Gesellschafter, der von einem Gesellschaftsgläubiger
erfolgreich auf Erfüllung in Anspruch genommen wird, bis zur
Liquidation zwar von der Gesellschaft, nicht aber von den
Mitgesellschaftern Ausgleich verlangen.
Eine Ausnahme ist aufgrund der Erwägung, dass das Risiko
einer Inanspruchnahme durch einen Gesellschaftsgläubiger
grundsätzlich jeden Gesellschafter in gleicher Weise trifft und
seine Realisierung beim einen oder anderen Gesellschafter häufig
auf Zufall beruht, dann zuzulassen, wenn der vom
Gesellschaftsgläubiger gegen den zahlenden Gesellschafter

geltend gemachte Anspruch zu Recht bestand, eine Erstattung
aus dem Gesamthandsvermögen aber nicht möglich ist.

9. Beweis bei „geschenktem“ Geldbetrag

Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen
anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber
einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Das für
einen wirksamen Schenkungsvertrag erforderliche
Schenkungsversprechen bedarf jedoch der notariellen
Beurkundung. Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung
der versprochenen Leistung geheilt.
In ihrem Urteil vom 14.11.2006 entschieden die Richter des
Bundesgerichtshofs zur Beweislast bei der Bewirkung der
versprochenen Leistungen Folgendes: „Wer gestützt auf eine
Bankvollmacht Beträge vom Konto des Vollmachtgebers
abgehoben hat, trägt im Rückforderungsprozess die Beweislast
für die Behauptung, mit der Abhebung ein formnichtiges
Schenkungsversprechen des Vollmachtgebers mit dessen Willen
vollzogen zu haben.“

Kurz notiert

Gesetzgeber darf die Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung für künstliche Befruchtung auf
Ehepaare beschränken:
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom
28.2.2007 entschieden, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar
ist, dass der Gesetzgeber die Leistungspflicht der gesetzlichen
Krankenkassen für eine künstliche Befruchtung auf Personen
beschränkt, die miteinander verheiratet sind.
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Basiszinssatz: 01.01. – 30.06.2002 = 2,57 01.01. – 30.06.2004 = 1,14 01.01. – 30.06.2006 = 1,37
(in Prozent) 01.07. – 31.12.2002 = 2,47 01.07. – 31.12.2004 = 1,13 01.07. – 31.12.2006 = 1,95
(§ 247 Abs. 1 BGB) 01.01. – 30.06.2003 = 1,97 01.01. – 30.06.2005 = 1,21 seit 01.01.2007        = 2,70

01.07. – 31.12.2003 = 1,22 01.07. – 31.12.2005 = 1,17

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte

(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte

seit 1.1.2002

Verbraucherpreis- 2007: Februar 111,3; Januar 110,96
index: (2000 = 100) 2006: Dezember 111,11; November 110,2; Oktober 110,3 ; September 110,2; August 110,6;

Juli 110,7; Juni 110,3; Mai 110,1; April 109,9; März 109,5; Februar 109,5; Januar 109,1;

2005: Dezember 109,6; November 108,6; Oktober 109,1; September 109,1; August 108,7;

Juli 108,6; Juni 108,1; Mai 108,0; April 107,7; März 107,6; Februar 107,3; Januar 106,9

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe
berücksichtigt werden!

Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.


